
Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am  12.12.2011 unter TOP 2 die nachfolgenden 
Verwaltungskosten für den Aufgabenbereich „Straßenverkehrswesen“ mit Wirkung zum 
01.01.2012 beschlossen: 
 

Straßenverkehrswesen 
 
 
1. Erteilung von Erlaubnissen nach § 29 StVO 
 
Einzelerlaubnisse innerhalb des Gemeindegebietes 
 
a) Umzüge, Festzüge u.s.w.         50,00 € 
b) Umzüge, Festzüge, mit Anhörungstermin       75,00 € 
c) Sperrungen anlässlich von Straßenfesten (Gemeindestraßen)     25,00 € 
d) Motorsportliche Veranstaltungen       100,00 € 
 
 
2. Anordnungen nach § 45 Abs. 6 StVO über Maßnahmen  

der Unternehmer an Arbeitsstellen innerhalb des Ge- 
meindegebietes 

 
a) Geringfügige Einengung ohne Ortstermin       40,00 € 
b) Geringfügige Einengung mit Ortstermin        65,00 € 
 
c) Halbseitige Sperrung ohne Ortstermin        50,00 € 
d) Halbseitige Sperrung mit Ortstermin        75,00 € 
 
e) Vollsperrung ohne Ortstermin         60,00 € 
f) Vollsperrung mit Ortstermin         85,00 € 
 
g) Jahresgenehmigungen für Maßnahmen außerhalb der Fahrbahn  300,00 € 
 
h) Inanspruchnahme von Absperrmaterial 

- Warnbake pro Stück           10,00 € 
- Lampe pro Stück            2,00 € 
- Fuß pro Stück             5,00 € 
- Zeichen 250 pro Stück           2,50 € 
- Lieferung und Montage pauschal        15,00 € 
- Demontage und Abholung pauschal        15,00 € 

 
 
3. Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO und 16 HStrG 
 
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für den Gemeindebereich 
 
- für den Betrieb von Lautsprechern        40,00 € 
- für das Anbieten von Waren und Leistungen aller Art auf der Straße    40,00 € 
- von den Verboten, die durch Verkehrszeichen und  

Verkehrseinrichtungen angeordnet sind bis zu 12 Monaten     50,00 € 
- Anbringung von Werbetafeln und ähnliches pauschal      25,00 € 
 
 
4. Sondernutzung im übrigen, soweit sie für wirtschaftliche  

oder gewerbsmäßige Zwecke erfolgt  
 
pro Tag            30,00 €  
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Der Beschluss des Gemeindevorstandes vom 22.07.2002 über die Verwaltungsgebühren im 
Bereich der Straßenverkehrsordnung tritt zum 31.12.2011 außer Kraft. 
 
Angelburg, den 13.12.2011 
 
 
    (Siegel) 
gez. 
Beck, 
Bürgermeister 
 


